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Kurztitel 

Einkommensteuergesetz 1988 

Kundmachungsorgan 

BGBl. Nr. 400/1988 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 110/2023 
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BG 

§/Artikel/Anlage 

§ 39 

Inkrafttretensdatum 

22.07.2023 

Abkürzung 

EStG 1988 

Index 

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag 

Beachte 

zum Bezugszeitraum vgl. § 124b Z 423 

Text 

4. TEIL 

VERANLAGUNG 

Allgemeine Veranlagung und Veranlagungszeitraum 

§ 39. (1) Die Einkommensteuer wird nach Ablauf des Kalenderjahres (Veranlagungszeitraumes) 
nach dem Einkommen veranlagt, das der Steuerpflichtige in diesem Veranlagungszeitraum bezogen hat. 
Hat der Steuerpflichtige lohnsteuerpflichtige Einkünfte bezogen, so erfolgt eine Veranlagung nur, wenn 
die Voraussetzungen des § 41 vorliegen. Sind im Einkommen Einkünfte aus Kapitalvermögen enthalten, 
so bleiben Überschüsse aus dieser Einkunftsart außer Ansatz, wenn sie 22 Euro nicht übersteigen. 

(2) Hat die Steuerpflicht nicht während des vollen Veranlagungszeitraumes bestanden, so wird das 
während der Dauer der Steuerpflicht bezogene Einkommen zugrunde gelegt. Bei Wegfall der 
Steuerpflicht kann die Veranlagung sofort vorgenommen werden. 

(3) Die im Bescheid festgesetzte Einkommensteuer ist auf volle Euro abzurunden oder aufzurunden. 
Dabei sind Beträge unter 0,50 Euro abzurunden, Beträge ab 0,50 Euro aufzurunden. 

(4) Besteuerungswahlrechte und Anträge sind in der Steuererklärung auszuüben, wenn dies auf dem 
amtlichen Vordruck oder im Rahmen der automationsunterstützten Datenübertragung vorgesehen ist 
(§ 133 BAO). Soweit nichts Anderes bestimmt ist, können derartige Besteuerungswahlrechte und Anträge 
nach Maßgabe der verfahrensrechtlichen Vorschriften nach erstmaligem Eintritt der Rechtskraft 
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nachträglich ausgeübt oder geändert bzw. zurückgezogen werden. Die bloße Stellung bzw. 
Zurückziehung eines Antrages oder Ausübung bzw. Änderung eines Besteuerungswahlrechtes stellt kein 
rückwirkendes Ereignis im Sinne des § 295a BAO dar. 
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